
1. Ergänzungsvorlage zu Nr. 543/2018-2, TOP Ö6 
 

Beschlussentwurf 
 
Der Sport- und Kulturausschuss nimmt die Anfragen und Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2019 / 2020 und die Antworten bzw. Stellungnahmen der Ver-
waltung hierzu zur Kenntnis. 
 
Der Sport- und Kulturausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss keine / folgende Änderungen: 
 
Sachverhalt 
 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anfragen und Anträge zum Haushaltsentwurf 2019 / 2020 vor. Die den Sport- und Kulturausschuss betref-
fenden Anfragen und Anträge sowie die Antworten bzw. Stellungnahmen der Verwaltung hierzu sind nachstehend dargestellt: 
 
 

Fraktion Nr Pro-
dukt 

Bezeichnung Seite  
im 
HPl 

Inhalt: Anfrage oder Antrag,  
Antworten und Stellungnahmen sowie Beschlussentwürfe der Verwaltung 

Antrag / 
Anfrage 

CDU, 
UWG, 
FDP 

5 1.04.01 Kulturförde-
rung 

181 Antrag: 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Zuschuss für die Musikschule von 23.000 € um 1.000 € 
zu erhöhen und eine jährliche Personalkostensteigerung von 2 % einzuplanen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Grundsätzlich handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Eine Erhöhung des Zuschusses um 
1.000 € ist im Rahmen der generellen Vorgaben (keine wesentliche Veränderung des Gesamt-
aufwandes der freiwilligen Leistungen) möglich, wenn der Rat den Beschluss fasst, den Vertrag 
der Bornheimer Musikschule e.V. vom 25.10.2004 einschl. dessen Ergänzung vom 24.04.2015 
zu ändern und über die Erhöhung des Zuschusses von 23.000 € um 1.000 € auf dann 24.000 € 
zu beschließen.  
Da der Zuschuss ein allgemeiner (Betriebskosten-)Zuschuss ist, und die Musikschule bisher 
auch nicht vertraglich dazu verpflichtet wurde, Nachweise über die Verwendung vorzulegen, 
kann der Anteil dessen, was Personalkosten sind, nicht ausgewiesen werden. Eine jährliche % 
Erhöhung Personalkosten ist daher nicht darstellbar. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss: 
Der Sport- und Kulturausschuss empfiehlt dem Rat, den Zuschuss an die Musikschule um 1.000 
Euro zu erhöhen. 

Antrag 



Fraktion Nr Pro-
dukt 

Bezeichnung Seite  
im 
HPl 

Inhalt: Anfrage oder Antrag,  
Antworten und Stellungnahmen sowie Beschlussentwürfe der Verwaltung 

Antrag / 
Anfrage 

Bündnis 
90/DIE 
GRÜ-
NEN 

41 1.04.03 Büchereien 191  
ff 

Anfrage: 
Gibt es Aufwendungen im Haushalt, durch die den Online-Bereich der Bücherei verbessert wer-
den soll. Wenn ja, wo ist der zu finden, wenn nein Antrag: Mittel zur Verbesserung z.B. des Ser-
vices im Bereich der Onleihe einstellen (2.500 €). 
 
Antwort der Verwaltung: 
Nein. Der Antrag ist nachfolgend mit der Stellungnahme der Verwaltung und dem Beschlussent-
wurf Ausschuss aufgeführt 

Anfrage  

Bündnis 
90/DIE 
GRÜ-
NEN 

16 1.04.03 Büchereien 191 ff 
 

Antrag: 
Gibt es Aufwendungen im Haushalt, durch die den Online-Bereich der Bücherei verbessert wer-
den soll. Wenn ja, wo ist der zu finden, wenn nein  Antrag: Mittel zur Verbesserung z.B. des Ser-
vices im Bereich der Onleihe einstellen (2.500 €). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anfrage wurde vorstehend beantwortet. 
Die Rhein-Sieg-Onleihe wird von der divibib GmbH im Auftrag des "Bibliotheksverbunds Rhein-
Sieg-Onleihe" durchgeführt. Auf die inhaltliche und technische Ausgestaltung des Angebots hat 
der Verbund keinen Einfluss. Verbesserungsvorschläge und Kritik werden im Rahmen von An-
wendertreffen vorgebracht.  
Die Serviceangebote rund um den eigenen Katalog (WebOPAC) könnten mit der vorhandenen 
Bibliothekssoftware ausgebaut werden. Für die Einrichtung und den Betrieb dieser Module ist 
jedoch zusätzlicher Personalaufwand erforderlich. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss: 
Der Sport- und Kulturausschuss nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Verwaltung. 

Antrag 

CDU 8 1.08.01 Sport 249 Anfrage: 
Ist der Verwaltung die Höhe der Stromkosten der Sporttreibenden Vereine bekannt, hierbei un-
terschieden nach hallengebundenen Vereinen und Fußballvereinen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Kosten werden nicht gesondert erfasst und sind somit nicht im Sinne der Anfrage bekannt. 
Bei der Hallennutzung werden von der Stadt Bornheim Nutzungsgebühren erhoben, die Strom-
kosten für die Sportanlagen tragen die Vereine. 

Anfrage  



 


